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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.06.1988 

Geschäftszahl 

87/13/0052 

Rechtssatz 

Aufwendungen für Fachliteratur, die im Zusammenhang mit der beruflichen Sphäre steht und nicht der 
allgemeinbildenden Literatur zuzuordnen ist, sind als Werbungskoten absetzbar. 


